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Vorlage 
 
Federführend: 
Abteilung 4 - Bauabteilung 

Vorlage-Nr: VO/2023/0539 
AZ:  
Datum: 06.11.2023 
Verfasser: Herr Thilo Borbonus 

Beratung und Beschlussfassung über die Verschonungssatzung für 
den wiederkehrenden Ausbaubeitrag 
 

Beratungsfolge: 

Status Datum Gremium Zuständigkeit 

öffentlich 17.11.2023 Ortsgemeinderat der Gemeinde Stockum-Püschen beschließend 

 
 
 
Sachverhalt:  
 
Verschonungssatzung gem. § 14 der Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden 

Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen; Hier: Satzungsbeschluss nach § 24 

Abs.1 der Gemeindeordnung RLP. 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Allgemein: 

Gem. § 10a Abs. 6 Kommunales Abgabengesetz – RLP können die Gemeinden durch Sat-

zung Überleitungsregelungen für die Fälle, in denen Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge 

oder Ausgleichsbeträge nach dem Baugesetzbuch oder Kosten der erstmaligen Herstellung 

aufgrund von Verträgen zu leisten sind, treffen.  

Entsprechendes gilt, wenn von einmaligen Beiträgen nach § 10 auf wiederkehrende Beiträge 

oder von wiederkehrenden auf einmalige Beiträge umgestellt wird. Die Überleitungsregelun-

gen sollen vorsehen, dass die betroffenen Grundstücke für einen Zeitraum von höchstens 20 

Jahren seit der Entstehung des Beitragsanspruchs bei der Ermittlung des wiederkehrenden 

Beitrags nicht berücksichtigt und auch nicht beitragspflichtig werden. Bei der Bestimmung des 

Zeitraums sollen die übliche Nutzungsdauer der Verkehrsanlagen und der Umfang der einma-

ligen Belastung berücksichtigt werden. 

Nach Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 10.06.2008, 6 C 10255/08.OVG) 

sollen bei der Bestimmung des Verschonungszeitraums die übliche Nutzungsdauer der Ver-

kehrsanlagen und der Umfang der einmaligen Belastung berücksichtigt werden. Dies ist vor-

liegend durch die Festlegung der Verschonungsdauer in Abhängigkeit des Beitragsaufwandes 

pro Quadratmeter beachtet worden. Der vom Gesetzgeber den Gemeinden insoweit einge-

räumte Spielraum und das Gebot der Abgabengleichheit erfordern keine weitere Differenzie-

rung. 
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Beschlussfassung: 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Stockum-Püschen beschließt daher gem. § 14 der 
Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsan-
lagen i. V. m. § 24 Abs.1 der Gemeindeordnung-RLP, den vorgelegten Satzungstext zur Ver-
schonung der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen 
anzunehmen. (Satzungsbeschluss).  

Der Ortsbürgermeister wird zur Ausfertigung der Satzung ermächtigt.     

 

Abstimmungsergebnis: 

 

 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Verschonungssatzung 
 
 


